jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 49 LTWO Wahllokale au3erhalb
des Wahlsprengels, gemeinsame

Wahllokale fur mehrere Sprengel

LTWO - Landtags-Wahlordnung 2004

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, ist in der Regel fir jeden Wahlsprengel innerhalb desselben ein
Wahllokal zu bestimmen. Das Wahllokal kann aber auch in ein auRerhalb des Wahlsprengels liegendes Gebaude
verlegt werden, wenn dieses Gebdude ohne besondere Schwierigkeiten von den Wahlberechtigten erreicht werden
kann. Auch kann in solchen Gemeinden fir mehrere Wahlsprengel ein gemeinsames Wahllokal bestimmt werden,
sofern das Lokal ausreichend Raum fir die Unterbringung der Wahlbehérde und fir die gleichzeitige Durchfihrung

mehrerer Wahlhandlungen bietet und entsprechende Warteraume flr die Wahler aufweist.

In Kraft seit 01.09.2004 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 49 LTWO Wahllokale außerhalb des Wahlsprengels, gemeinsame Wahllokale für mehrere Sprengel
	LTWO - Landtags-Wahlordnung 2004


